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1. Die Ausbildungsmodelle der Erzieher*innenausbildung 

Unsere Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik bietet Ihnen 
drei verschiedene Modelle der Ausbildung zum*r Erzieher*in an:  

 

  
  

Modell 1: Vollzeitausbildung (VZ) 

• Dauer: 2 ½ bis 3 Jahre 

• während der ersten beiden Jahre 

Unterricht an 5 Tagen in der Woche  

• Möglichkeit zur Finanzierung über 

Aufstiegs-BAföG 

• in beiden Schuljahren je 6 Wochen 

Blockpraktikum in 

unterschiedlichen Bereichen 

• 12 Monate vergütetes 

Berufspraktikum (Vollzeit) mit 

Möglichkeit der  Verkürzung auf bis 

zu 6 Monate 

•  

Modell 2: Praxisintegrierte vergütete 

Ausbildung (PivA) 

• Dauer: 3 Jahre 

• 1.und 2. Ausbildungsjahr: 2 Tage 

vergütete Tätigkeit in einer sozial- 

pädagogischen Einrichtung und 3 

Tage Schule  

• Wechsel des Arbeitsbereichs nach 

dem ersten Jahr 

• 3. Ausbildungsjahr: 3 Tage 

vergütete Tätigkeit in einer 

sozialpädagogischen Einrichtung 

und 2 Tage Schule  

• während der Ferien 

Vollzeitarbeitstätigkeit in den 

Einrichtungen 

Modell 3: berufsbegleitende 

Teilzeitausbildung (TZA)  

• Dauer: 2 ½ bis 3 Jahre 

• 1.und 2. Ausbildungsjahr: 2 Tage 

vergütete Tätigkeit in einer sozial-

pädagogischen Einrichtung 

(mindestens 15 Stunden) und 3 

Tage Schule 

• Arbeitstätigkeit auch während der 

Ferien (15 Stunden) 

• am Ende des ersten Jahres 6 

Wochen Blockpraktikum in einem 

anderen Arbeitsbereich 

• 12 Monate vergütetes 

Berufspraktikum (Vollzeit) mit 

Möglichkeit der  Verkürzung auf bis 

zu 6 Monate 

Modell 1 und 2 haben die selben 

Zugangsvoraussetzungen, 

unterscheidet sich aber in der 

Struktur der Ausbildung 

Das Modell 3 ist für Bewerber*innen 

mit erweiterten Vorkenntnissen 

geeignet. Hier erfolgt ein Quereinstieg 

in das 2. Jahr der Ausbildung. 

Foto 
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2. Voraussetzungen zur Erlangung eines Ausbildungsplatzes 

Die Aufnahme in die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung 
Sozialpädagogik setzt folgende Nachweise voraus: 

1) Ein Zeugnis des mittleren Abschlusses (Realschulabschluss) oder ein als 
gleichwertig anerkanntes Zeugnis (z.B. Abschlusszeugnis der 
zweijährigen Berufsfachschule, Fachoberschulreife, Versetzungszeugnis 
in die Einführungsphase einer gymnasialen Oberstufe). In Zweifelsfällen 
entscheidet über die Gleichwertigkeit das Staatliche Schulamt.  

2) Den Nachweis beruflicher Erfahrung (aufbauend auf dem mittleren 
Abschluss) 

a) Berufsabschluss als Staatlich geprüfte*r Sozialassistent*in (DQR41) 
oder 

b) Abschluss einer sozialpädagogischen oder sozialpflegerischen 
Berufsausbildung von mindestens zweijähriger Dauer, 

3) Den Nachweis der gesundheitlichen Eignung für den Beruf (darf bei 
Ausbildungsbeginn nicht älter als zwei Monate sein). 

Abweichend von Punkt 2 ist ein Quereinstieg bei Nachweis gleichwertiger 

beruflicher Vorbildung möglich. Dieser Nachweis erfolgt durch Vorlage 
entsprechender Nachweise und wird im Rahmen einer Feststellungsprüfung 
in einem Gespräch über entsprechende sozialpädagogische Erfahrungen 
überprüft. Die Zulassung zur Feststellungsprüfung setzt den Nachweis einer 
Berufstätigkeit und von sozialpädagogischer Erfahrung voraus. 

Diese kann nachgewiesen werden durch: 

 eine einschlägige Vollzeitberufstätigkeit (siehe Kasten) 
(sozialpädagogisch/sozialpflegerisch) von 36 Monaten oder 

 eine abgeschlossene in- oder ausländische Berufsausbildung 
(mindestens auf der Niveaustufe 4 des  DQR) und eine mindestens 
dreimonatige Vollzeittätigkeit in einer sozialpädagogischen 
Einrichtung oder 

 eine Tätigkeit als Tagespflegeperson von 33 Monaten Dauer und eine 
mindestens dreimonatige Vollzeittätigkeit in einer 
sozialpädagogischen Einrichtung oder 

 Fachhochschulreife und eine mindestens dreimonatige 
Vollzeittätigkeit in einer sozialpädagogischen Einrichtung 
(einschlägige Praktika zum Erwerb der Fachhochschulreife werden 
auf die dreimonatige Tätigkeit angerechnet) oder 

 
1
 Deutscher Qualifikationsrahmen 
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 Abschluss der Fachoberschule (Form A oder B), und eine mindestens 
dreimonatige Vollzeittätigkeit in einer sozialpädagogischen 
Einrichtung 

Alle zeitlichen Angaben zu Vollzeittätigkeiten verlängern sich in Teilzeit 
entsprechend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewerber*innen, die ihren allgemeinbildenden Schulabschluss nicht im 
deutschsprachigen Raum erworben haben, müssen zum Zeitpunkt des 
Ausbildungsbeginns deutsche Sprachkenntnisse auf dem Niveau C1 des 
gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen durch ein 
Zertifikat nachweisen.  

Bewerber*innen, die zum Zeitpunkt der Bewerbung noch keinen C1-
Nachweis haben, können basierend auf dem Nachweis des Niveaus B2 am 
Bewerber*innen-Verfahren teilnehmen und erhalten bei dessen 
erfolgreichem Bestehen bis zur Vorlage des C1-Zertifikats einen Platz auf der 
Warteliste. Sie werden danach bei der Vergabe der Ausbildungsplätze 
berücksichtigt. 

Für die Aufnahme in den zweiten Ausbildungsabschnitt (TZA) ist neben den 
genannten Zugangsvoraussetzungen ein weiteres Jahr in Vollzeit in der 
sozialpädagogischen Praxis erforderlich. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen einen ersten Überblick 
geben konnten. Bei weiteren Fragen können Sie gerne mit unserem 
Sekretariat direkt in Kontakt treten. 

Montag bis Freitag zwischen 9.00 - 13.00 Uhr unter der Telefonnummer  
06171 - 9243-0 bei Frau Kürten oder per Email unter info@kettlaro.de. 
Im Internet finden Sie uns unter www.kettlaro.de 

Auf die Vollzeitberufstätigkeit werden bis zu einer Dauer von höchstens 
24 Monaten angerechnet:  

 erzieherische und pflegerische Tätigkeit in der Familie bis zu 12 
Monaten, 

 Ableistung eines sozialen Jahres im Sinne des Bundesfreiwilligen-
dienstes oder gleichgestellter Dienste im sozialpädagogischen 
Bereich (FSJ, BfD), 

 einschlägige Vollzeitpraktika in sozialpädagogischen 
Einrichtungen bis zu einer Dauer von 12 Monaten, Teilzeitpraktika 
sind entsprechend umzurechnen, 

 Auslandsaufenthalt als Au-Pair bis zu 12 Monaten 

 ehrenamtliche Tätigkeit in sozialpädagogischen Einrichtungen bis zu 12 
Monaten; (Nachweise im Umfang von mind. 140 Stunden werden 
jeweils als Arbeitsmonat gewertet). 
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3. Das Bewerbungsverfahren  

3.1. Wie muss Ihre schriftliche Bewerbung aussehen? 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an: 

Ketteler - La Roche - Schule  

Fachschule für Sozialwesen,  

Fachrichtung Sozialwesen,  

Altenhöfer Weg 61 

61440 Oberursel/Ts. 

Wir empfehlen Ihnen eine frühzeitige Bewerbung ab September des Jahres 
vor Ausbildungsbeginn. Ihrem Anschreiben legen Sie bitte folgende 
Unterlagen bei: 

 Anschreiben 

 Tabellarischer Lebenslauf  

 Kopien Ihrer Abschlusszeugnisse(Schul-, Berufs-, Studienabschluss) 

 Bei ausländischen Schulabschlusszeugnissen zusätzlich die 
Anerkennung durch das Staatliche Schulamt Darmstadt-Dieburg2 
und der Nachweis über Ihre Deutschkenntnisse auf C1-Niveau (bzw. 
B2-Niveau) 

 Nachweise Ihrer beruflichen Tätigkeiten  

 Nachweise über Ihre sozialpädagogischen Erfahrungen (aus denen 
Art, Dauer und Stundenumfang der Tätigkeit hervorgehen) 

 Nachweise über ehrenamtliche Tätigkeiten 

 Zwei aktuelle Lichtbilder 

 

Zu Schulbeginn müssen folgende Unterlagen vorliegen und dürfen zu 
diesem Zeitpunkt nicht älter als zwei Monate sein: 

 Ein Nachweis Ihrer gesundheitlichen Eignung erfolgt durch eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung (Vordruck erhalten Sie von uns).  

 Ein Nachweis über die Masernimpfung (Impfausweis) oder ein 
ärztliches Attest über eine ausreichende Immunität oder eine Befreiung 
wegen Kontraindikation.  

 Ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis (muss zum Schulbeginn 
vorliegen). 

 
2 Sie finden im Internet Informationen, Antragsformulare und Übersicht, welcher Bearbeiter für Sie zuständig ist. 

https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/bildungsnachweise/auslaendische-schulische-abschluesse 

Anschrift: Staatliches Schulamt für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt 

Rheinstr. 95, 64295 Darmstadt 
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Reichen Sie uns bitte die Bewerbungsunterlagen nur in Kopie und ohne 
Bewerbungsmappe ein, da diese nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
nicht zurückgesandt werden, es sei denn Sie legen einen frankierten 
Rückumschlag bei. 

Nach Eingang Ihrer Bewerbungsunterlagen werden Sie zu einem 
Bewerbungsgespräch eingeladen. Dabei haben Sie Gelegenheit, Ihre 
beruflichen Vorstellungen und Absichten sowie Ihre bisherigen 
berufspraktischen Erfahrungen darzustellen. Sie können weitere 
Informationen über die schulische Ausbildung erfragen und einen ersten 
Einblick in die Schulräumlichkeiten bekommen. 

3.2. Wie verläuft das Bewerbungsverfahren? 

Die Vorauswahl 

Gesichtspunkte:  

 Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen 

 Regionalität 

 schulische Leistungen 

 praktische Vorerfahrungen 

 außerschulisches Engagement 

 Lebensalter und -umstände 

Der Bewerbungstag 

1. Vorstellungsrunde 

2. Feststellungsprüfung: Fachgespräch zu sozialpädagogischen 
Fragestellungen und Erfahrungen 

3. Klärung der Rahmenbedingungen zur Ausbildung 

 Fragen zu Ausbildungsvorstellungen und -erwartungen 
 Klärung von Berufsmotivationen 
 Philosophie der Erzieher*innen-Ausbildung an unserer Schule 

4. Schriftlicher Test zu einem pädagogischen Fachtext 

5. Einzelgespräch 

 Feedback zum Verlauf der Bewerbung 
 Durchsicht der Bewerbungsunterlagen 
 Klärung individueller Lernvoraussetzungen und besonderer 

Bedingungen der Lebens- und Lernsituation 
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4. Die Ausbildung 

4.1. Unser Ziel in der Erzieher*innen-Ausbildung 

Unser Ziel und Auftrag ist es, Studierende in Ihrem beruflich-fachlichen 
Identitätsfindungsprozess zu unterstützen und mit der Praxis und den 
Studierenden gemeinsam den Professionalisierungsprozess zu begleiten. Die 
Schule vermittelt fachliches Grundwissen sowie methodische Möglichkeiten 
der erzieherischen Arbeit. Wir erwarten Reflexionsfähigkeit in Bezug auf die 
berufliche Entwicklung und das pädagogische Handeln. Unsere Studierenden 
sollen konstruktiv bei der Gestaltung des schulischen Zusammenseins 
mitarbeiten, sei es im Unterricht, in der Schüler*innen-Vertretung, bei Festen 
und Feiern oder bei der Lösung von Konflikten. Von den Praxisanleiter*innen 
wünschen wir uns eine kontinuierliche Zusammenarbeit und erwarten 
regelmäßige Reflexionsgespräche mit den Auszubildenden vor Ort.  

Unsere Schulgemeinde folgt einem humanistischen und christlichen Leitbild. 
Dieses bestimmt unser Handeln sowohl in der Ausbildung zum*r Erzieher*in als 
auch in der Ausbildung persönlicher Lebensorientierung. Damit uns das gelingt 
legen wir großen Wert auf eine individuelle Begleitung mit dem Fokus auf die 
Stärkung der Ressourcen und Kompetenzen von Studierenden. In diesem Sinne 
konfrontieren wir immer wieder unsere Studierenden mit religiösen und 
humanistischen Fragen, suchen gemeinsam nach spirituellen Ausdrucksformen 
und feiern mit der gesamten Schulgemeinde. Auf diesem Fundament ist 
Entwicklung von Individuen und Gesellschaft möglich.  

4.2. Ausbildungsstruktur 

Die Ausbildung beginnt jährlich nach den Sommerferien, dauert in der Regel3 
drei Jahre und besteht aus berufspraktischen und theoretischen Anteilen. 
Wir bieten drei Ausbildungsmodelle an. Dadurch ist es Ihnen möglich, ein auf 
Ihre Lebenssituation und Ihren Bedarf angepasstes Bildungsangebot auszu-
wählen (siehe S. 3). Die einzelnen Ausbildungsabschnitte sowie Ihre 
Tätigkeiten in der Praxis werden seitens der Schule angeleitet und begleitet. 

a) Vollzeitausbildung: Unterricht an 5 Tagen in der Woche; 2 Praktika à 6 
Wochen in den ersten beiden Ausbildungsjahren sowie ein vergütetes 
Berufsanerkennungsjahr in Vollzeit4 (3. Jahr). 

b) Teilzeitausbildung: in den ersten beiden Ausbildungsjahren 3 Tage 
Schule und 2 Tage Praxis (vergütete Tätigkeit als pädagogische 
Fachkraft, in der Regel 15 Stunden) sowie ein 6-monatiges Praktikum; 
vergütetes Berufsanerkennungsjahr in Vollzeit4 (3. Jahr). 

 
3
 Studierende mit Sozialassistent*innenabschluss können an die Gesamtkonferenz einen Antrag auf Verkürzung auf 

6 Monate stellen. Ein solcher Antrag ist auch für Studierende der TZA möglich, wenn sie in der theoretischen 

Prüfung eine Durchschnittnote von mindestens 3,0 erlangt haben. 
4 Das Anerkennungsjahr ist auch in Teilzeit möglich, verlängert sich dann aber entsprechend. 
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c) PivA: vergütete berufliche Tätigkeit in einer sozialpädagogischen 
Einrichtung und Unterricht laufen während der gesamten 
Ausbildungszeit von 3 Jahren parallel. Nach dem ersten 
Ausbildungsjahr findet ein Bereichswechsel statt. Das 
Berufsanerkennungsjahr ist in die 3-jährige Ausbildung integriert und 
beginnt im 2. Jahr der Ausbildung. 

Für alle 3 Ausbildungsmodelle gilt: Am Ende des zweiten Ausbildungs-
abschnitts5 findet eine theoretische Abschlussprüfung statt, die sich aus zwei 
Prüfungsklausuren und einer Präsentationsprüfung zusammensetzt. Weiterhin 
gibt es die Möglichkeit einer mündlichen Prüfung. Die bestandene Prüfung 
ist Voraussetzung für die Aufnahme des Berufsanerkennungsjahres bzw. in 
der PivA für die Zulassung zur Prüfung zur staatlichen Anerkennung. 

Am Ende des dritten Ausbildungsabschnitts findet die Prüfung zur staatlichen 
Anerkennung statt, nach deren Bestehen Sie "Staatlich anerkannte*r 
Erzieher*in" sind. 

4.3. Ausbildungsinhalte - Unterricht in Aufgabenfeldern  

Seit dem Schuljahr 2016/2017 wird gemäß des neuen Lehrplans in der 
Erzieher*innen-Ausbildung überwiegend nicht mehr in Fächern, sondern in 
Aufgabenfeldern unterrichtet. 

Ziel der Aufgabenfeldorientierung ist es: 

 Den Erwerb von Kompetenzen in berufsbezogenen und 
berufsübergreifenden Zusammenhängen zu fördern, 

 den Entwicklungsprozess zu einer reflektierten professionellen Haltung 
als Erzieherin/Erzieher zu begleiten 

 den handlungsorientierten Unterricht sowie die Verzahnung von Theorie 
und Praxis zu unterstützen und 

 die verantwortliche Gestaltung von pädagogischen Prozessen zu 
ermöglichen (vgl. Lehrplan für die Ausbildung von Erzieher*innen). 

  

 
5 Vollzeit und TZA: Ende des 2 Jahres; PivA: Ende des 3 Jahres 
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Aufgabenfeld Unterrichtsinhalt 

AF 1  Berufliche Identität und prof. Perspektiven weiter entwickeln 

AF 2 Pädagogische Beziehungen gestalten und mit Gruppen 

pädagogisch arbeiten 

AF 3 Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, verstehen und 

Inklusion fördern 

AF 4 Unterteilt in folgende Bildungsbereiche:  

Gesundheit + Umwelt - Tanz + Musik - Kreatives Gestalten - 

Bewegung + Spiel - Medien + Literacy - Mint 

AF 5 Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit Eltern und 

Bezugspersonen gestalten sowie Übergänge unterstützen 

AF 6 Institutionen und Team entwickeln sowie in sozialen Netzwerken 

kooperieren 

Mentoring Portfolioarbeit, Coaching, Begleitung der Gruppenarbeit, Kasuistik, 

Praxisreflexion 

 

Vertiefungsbereich Gruppe A Vertiefungsbereich Gruppe B 

Sozialpädagogische Arbeit Sozialpädagogische Arbeit 

 im Elementarbereich  im interkulturellen Bereich 

 im außerschulischen und schulischen 

Bereich 
 Schwerpunkt Salutogenese 

 in heilpädagogischen Einrichtungen/ 

mit Menschen mit 

Beeinträchtigungen 

 Schwerpunkt Bildung für nachhaltige 

Entwicklung 

 in der Erziehungshilfe  Schwerpunkt Sozialmanagement 

 

Allgemeinbildende Fächer:  

 Deutsch 

 Englisch 

 Religion/Religionspädagogik 

 

Sozialpädagogische Praxis:  Siehe Punkt 4.2. 

 



Stand: Januar 2023 11 

5. Zusatzangebote 

5.1. Fachhochschulreife 

Die bundesweit gültige Fachhochschulreife kann in der Vollzeitausbildung 
erworben werden, wenn Sie während der ersten beiden Ausbildungsjahre 
Zusatzunterricht in Mathematik belegen und eine Abschlussprüfung 
erfolgreich absolvieren. Mit der Fachhochschulreife erhalten Sie eine 
allgemeine Studienberechtigung. 

Die Kursgebühr hierfür beträgt 360 € pro Jahr und ist in monatlichen 
Beiträgen à € 30,00 zu entrichten. 

5.2. Religionspädagogische Zusatzausbildung 

Während des Berufsanerkennungsjahres 
können Sie an unserer Schule eine religions-
pädagogische Zusatzausbildung absolvieren. 
Diese wird durch die Diözese Limburg bzw. die 
Evangelische Kirche Hessen-Nassau finanziert 
und ist für Sie kostenfrei.  

Bei erfolgreichem Bestehen erhalten Sie ein 
Zertifikat verbunden mit der Beauftragung zur 
religionspädagogischen Arbeit in sozialpäda-
gogischen Arbeitsfeldern. 

6. Perspektiven 

Mögliche berufliche Einsatzfelder sind Tageseinrichtungen für Kinder, Horte, 
erweiterte schulische Betreuung (ESB) bzw. Betreuungsarbeit in offenen 
Ganztagsschulen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 
(Tagesheimgruppen, stationäre Heimgruppen), Einrichtungen der 
Behindertenhilfe, Jugendarbeit. 

Der Abschluss "Staatlich anerkannte Erzieher*in" ist im Deutschen und 
Europäischen Qualifikationsrahmen (DQR) dem Niveau 6 zugeordnet6. Er 
liegt somit auf einer Linie mit einem Bachelorabschluss. Er berechtigt zur 
Aufnahme von einschlägigen Studiengängen.  

Informationen zur Anrechnung der Kompetenzen (Credit Points) von 
Erzieher*innen auf den Bachelor Soziale Arbeit finden Sie zum Beispiel auf der 
Seite der Frankfurt University of Applied Sciences. 

 
6 https://www.dqr.de/media/content/2019_DQR_Liste_der_zugeordneten_Qualifikationen_01082019.pdf 
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7. Kosten der Ausbildung 

7.1. Schulgeldbeitrag 

Das Ersatzschulfinanzierungsgesetz deckt nur einen Teil der Kosten zum Betrieb der 
Schule bzw. für die Ausbildung. Deswegen erheben wir einen eigenen 
Schulgeldbeitrag: 

a) Vollzeit: 

Erstes und zweites Ausbildungsjahr: Das Schulgeld beträgt monatlich € 90,-. 
Insgesamt belaufen sich die Kosten für das erste und zweite Ausbildungsjahr 
auf jeweils € 1.080,-. 

Im dritten Ausbildungsjahr kommen einmalig Kosten von € 230,- (inkl. der 
Prüfungsgebühren) auf Sie zu. 

b) Berufsbegleitende TZA: 

Erstes und zweites Ausbildungsjahr: Das Schulgeld beträgt monatlich € 60,-. 
Insgesamt belaufen sich die Kosten für das erste und zweite Ausbildungsjahr 
auf jeweils € 720,-. Für Studierende, die bei einem katholischen Träger 

angestellt sind, übernimmt das Bistum diese Kosten. 

Im dritten Ausbildungsjahr kommen einmalig Kosten von € 230,- (inkl. der 
Prüfungsgebühren) auf Sie zu. 

c) PivA: Das Schulgeld wird in diesem Ausbildungsmodell voll vom Träger 

beglichen und beträgt: 

Im ersten und zweiten Ausbildungsjahr jährlich € 720,-( monatliche Zahlungen 
von € 60,- über einen Zeitraum von 24 Monaten)  

Im dritten Ausbildungsjahr beträgt das Schulgeld € 480 €. Es wird durch 
monatliche Zahlungen von € 40,- (über einen Zeitraum von 12 Monaten) 
beglichen. 

Es gibt die Möglichkeit einen Antrag auf Schulgeldermäßigung beim Schulträger 
zu stellen.  

7.2. Finanzierungsmöglichkeiten 

In den drei Ausbildungsmodellen gibt es für Sie unterschiedliche Möglichkeiten 
der Finanzierung:  

a) Vollzeit: Im 1. und 2.Ausbildungsjahr Möglichkeit zur Beantragung von 
BAföG bzw. Aufstiegs-BAföG nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungs-
gesetz (AFBG); weitere Möglichkeiten bieten sich durch Stipendien bzw. 
die Beantragung von Bildungs- und Studienkrediten.  

Im 3. Jahr erfolgt eine Bezahlung des Berufsanerkennungsjahres nach 
TVöD Praktikanten 
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b) Berufsbegleitende TZA: Die Vergütung erfolgt über den Träger (zum Teil im 
Rahmen der Fachkräfteoffensive): Vergütung im 1. und 2. Ausbildungsjahr 
nach TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst.  

Auch über das Bistum Limburg gibt es die Möglichkeit ein Stipendium zu 
erhalten. Dazu wenden Sie sich an Frau Gora unter der Tel-Nr. 069-
133077900 -15. 

Im 3. Jahr erfolgt die Bezahlung nach TVöD Praktikanten. 

c) PivA: Die Vergütung erfolgt über die Fachkräfteoffensive oder den Träger; 
während der gesamten Ausbildungszeit nach TVAöD Pflege. 

Informieren Sie sich auch in diesem Ausbildungsmodell über zusätzliche 
unten stehende Unterstützungsmöglichkeiten. 

Überblick über Finanzierungsmöglichkeiten jenseits der tariflichen Bezüge: 

Schüler-BAföG: Durch die staatliche Anerkennung der Ausbildung haben Sie die 

Möglichkeit, Schüler-BAföG, welches nach Abschluss der Ausbildung nicht an das 

BAföG-Amt zurückgezahlt werden muss, zu beantragen (mit 

Einkommensüberprüfung).  

Aufstiegs-BAföG: Das Aufstiegs-BAföG ist eine gesetzlich geregelte Geldleistung, mit 

der Menschen bei ihrer Qualifizierung finanziell unterstützt werden (ohne 

Einkommensüberprüfung). Die Ausbildung zum*r Erzieher*in wird altersunabhängig 

gefördert. Gefördert werden auch Personen, die bereits einen Meister- oder 

Bachelorabschluss haben. Das Aufstiegs-BAföG besteht aus einem „Zuschussteil“ 

(nicht rückzahlbar) und aus einem zinsgünstigen Darlehen. Darüber hinaus gibt es 

weitere Zuschüsse für verheiratet/verpartnerte, für Kinder und für die 

Betreuungskosten für Kinder bei Alleinerziehenden. Mehr unter www.bafög-

hessen.de und www.aufstiegs-bafoeg.de oder 0800 622 36 34. 

Bildungs-/Studienkredit: Die KfW-Förderbank bietet einen Bildungskredit 

(monatliche Auszahlung bis zu 300,- EUR) zu günstiger Verzinsung an. Dieser deckt 

die zwei Jahre der Ausbildung ab und kann von Teilnehmern im Alter von 18 bis 35 

Jahren beansprucht werden. Zudem kann ein Studienkredit (monatliche Auszahlung 

bis zu 650,- EUR) von Teilnehmern im Alter von 18-44 Jahren beantragt werden.  

Stipendien: Aufgrund des Fachkräftemangels im Rhein-Main-Gebiet gibt es 

zahlreiche Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung der Ausbildung durch 

Stipendien. Die Nachfrage bei Trägern (z.B. Bistum Limburg, Kommunen, Caritas, 

Diakonie usw.) von Kindertageseinrichtungen lohnt sich  
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8. Wissenswertes über die Schule 

8.1. Warum wir „Ketteler-La Roche-Schule“ heißen 

Im 19. Jahrhundert 
entstand in Deutschland 
in Folge der industriellen 
Entwicklung große soziale 
Not. Der Mainzer Bischof 
Wilhelm Emmanuel von 
Ketteler (*1811, † 1877) 
engagierte sich in der so 
genannten Arbeiterfrage 
und kämpfte für 
christliche Solidarität.  

Mit Maria de la Roche (* 
1822, † 1857) gründete er 
die Ordensgemeinschaft 
der „Schwestern von der 

Göttlichen Vorsehung“. Der Auftrag dieser Gemeinschaft bestand darin, 
Initiativen zu entwickeln, die der Verelendung in den großen Industriestädten 
entgegen wirken und der Bildung und Erziehung von Kindern dienen. So 
gründeten die Schwestern schon früh „Kleinkinderschulen“. 

1851 Ordensgründung durch Wilhelm Emmanuel von Ketteler und Pfarrer 

Autsch in Mainz Finthen mit Schwester Maria als Oberin 

1933 Eröffnung von Kindergarten, Kinderheim und Kindergärtnerinnenseminar 

in Mainz 

1941 Schließung der Einrichtungen durch nationalsozialistische Behörden 

1947 Wiedereröffnung der Schule in Oberursel, da die Gebäude in Mainz 1944 

im Krieg zerstört wurden 

seit 1956  Bezug der neuen Räumlichkeiten im Altenhöfer Weg in Oberursel 

1983 Anlässlich des 50. Jubiläums der Eröffnung des 

Kindergärtnerinnenseminars in Mainz erhält die Schule ihren Namen 

2018  Ausblick: Seit dem Rückzug der Schwestern aus Oberursel ist die Schule 

von der bistumseigenen Schulgesellschaft St. Hildegard übernommen.  

Zukunft Die Schule wird in den nächsten Jahren in Oberursel einen Neubau 

erhalten.  
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8.2. Wohnmöglichkeiten 

Es gibt auf dem Gelände der Schule die Möglichkeit zur Anmietung 
eines Ein-Zimmer-Appartements in unserem Wohnheim (Vermieter ist 
das Bistum Limburg). Die Kosten dafür betragen derzeit ca. 260 €. 

Wenden Sie sich mit Ihrem Mietinteresse gerne an unser Sekretariat. Sie erhalten 
dort die Kontaktdaten. 

8.3. Was unsere Studierenden über die Schule denken 

Warum sollte man auf die Ketteler-La Roche-Schule gehen? 

„Mir wurde vom ersten Tag an das Gefühl gegeben, richtig und wichtig zu 
sein. Hier bekomme ich die Chance, mich weiterzuentwickeln.“ 

„Die Schule ist familiär, es wird auf Augenhöhe unterrichtet und die Meinung 
jedes*r Studierenden ist wichtig.“ 

„… Weil man ohne Druck besser lernen kann. So habe ich Schule und Lernen 
noch nie erlebt!“ 

„Es herrscht ein sehr offener und respektvoller Umgang.“ 

„Ich bin hier super gerne, weil die Schule mir die Möglichkeit gibt, meine 
Persönlichkeit zu entfalten und zu wachsen.“ 
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Wie finden Sie zu uns? 

Sie erreichen uns von Frankfurt aus mit der U3 oder der S5 (Richtung Friedrichsdorf). Mit der S-Bahn fahren Sie 

bis zum Bahnhof Oberursel, steigen dann in die U3 um und fahren bis zur Station Glöcknerwiese. Von dort gehen 

Sie die Straße zum Borkenberg hinauf, biegen auf der Höhe nach rechts in Richtung Wald ab, suchen linkerhand 

die Gerhard-Hauptmann-Straße. Diese Straße gehen Sie bergab und kommen am Ende auf das Gelände der 

Schule. Eine kleine geteerte Straße führt Sie durch eine Rechtskurve zum Schulgebäude, das Sie über eine 

Rampe durch einen Nebeneingang betreten können.  

Mit dem Auto aus Königstein oder Bad Soden erreichen Sie uns leicht, wenn Sie der innerörtlichen 

Ausschilderung der "Fachschule für Sozialpädagogik" folgen. Der Weg führt Sie zunächst ein Stück die 

Altkönigstraße entlang, dann biegen Sie links ab und gelangen über einen verkehrsberuhigten Straßenabschnitt 

und durch einen kleinen Kreisel in den Altenhöfer Weg. Folgen Sie der Straße bis zum Waldrand; dort können 

Sie parken und finden dann den Haupteingang der Schule. 

Wenn Sie mit dem Auto aus dem Hintertaunus kommen, suchen Sie die Hohemarkstraße in Oberursel (führt 

zum Sandplacken bzw. Großen Feldberg). Fahren Sie entsprechend der innerörtlichen Ausschilderung den 

Borkenberg hoch, folgen dann aber - entgegen dem Richtungshinweis auf der Höhe des Borkenberges der 

obigen Wegbeschreibung für Fußgänger. Ihr Auto können Sie in der Herderstraße parken. 

Wenn Sie mit dem Auto aus Frankfurt kommen, fahren Sie zunächst die Autobahn A 661 oder folgen der A5 

Richtung Kassel. Am Homburger Kreuz folgen Sie dem Richtungsanzeiger nach Oberursel, verlassen die A661 

bei der Ausfahrt Oberursel Nord. Bei der zweiten großen Ampelanlage biegen Sie noch rechts in die 

Hohemarkstraße ein, folgen der Ausschilderung auf den Borkenberg und orientieren sich dann wieder an der 

Wegbeschreibung für Fußgänger. 

Altenhöfer Weg 61 61440 Oberursel/Ts. Tel. 06171-9243-0 

Fax: 06171-9243-22           Email: info@kettlaro.de           www.kettlaro.de 

 


